
Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an die Generalversammlung des 

Gehörlosen-Fürsorgeverein der Region Basel, Basel 

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Rechnung über die 
Veränderung des Kapitals und Anhang) des Gehörlosen-Fürsorgevereins der Region Basel für 
das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. In Übereinstimmung mit 
Swiss GAAP FER 21 unterliegen die Angaben im Leistungsbericht keiner Prüfungspflicht der 
Revisionsstelle. 

Für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den Swiss GAAP Kern-FER, den 
gesetzlichen Vorschriften und den Statuten ist der Vorstand verantwortlich, während unsere 
Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen 
Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. 

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Demnach 
ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der 
Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich 
Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene 
Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind 
Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und 
weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer 
Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. 

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, 
dass die Jahresrechnung kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit den Swiss GAAP Kern-FER 
vermittelt und nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht. 

Basel, 26. Januar 2026 

Patrick Seiler Martin Thommen 
Zugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisionsexperte 
Leitender Revisor 

Beilage: 
- Jahresrechnung 



BILANZ Anhang 31.12.2025 31.12.2024

Flüssige Mittel 337’142.19 262’936.23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 28’636.20 22’648.45
Aktive Rechnungsabgrenzungen 14’223.00 0.00

Umlaufvermögen 380’001.39 285’584.68

Finanzanlagen 2.2 297’931.26 286’074.21

Anlagevermögen 297’931.26 286’074.21

Total Aktiven 677’932.65 571’658.89

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10’404.60 11’452.30
Passive Rechnungsabgrenzungen 17’844.00 15’750.00

Kurzfristiges Fremdkapital 28’248.60 27’202.30

Total Fremdkapital 28’248.60 27’202.30

Zweckgebundene Fonds 132’091.45 18’656.40

Fondskapital 2.1 132’091.45 18’656.40

Total Fremdkapital & Fondskapital 160’340.05 45’858.70

Freies Kapital 222’541.53 223’834.77
Gebundenes Kapital 295’051.07 301’965.42
- Betriebssicherung 250’000.00      250’000.00      
- Direkthilfe an Klienten 45’051.07         51’965.42         

Organisationskapital 2.1 517’592.60 525’800.19

Total Passiven 677’932.65 571’658.89

Gehörlosen-Fürsorgeverein der Region Basel, Oberalpstrasse 117, 4054 Basel



BETRIEBSRECHNUNG Anhang 2025 2024

Erhaltene Zuwendungen 70’929.50 80’941.38

davon frei 56’889.25 68’565.78
Mitgliederbeiträge 140.00 140.00
Gönnerbeiträge und Legate 56’749.25 68’425.78

davon zweckgebunden 14’040.25 12’375.60
Zweckgebundene Spenden 14’040.25 12’375.60

Beiträge der öffentlichen Hand 427’756.60 429’508.00
Eidgenössische Invalidenversicherung 316’956.60 313’508.00

davon zweckgebunden nach Art. 74 IVG 5.6 114’510.00 0.00
Sozialhilfe Basel-Stadt 50’000.00 50’000.00
Sozialhilfe Basel-Land 60’800.00 66’000.00

Beiträge Dritter 48’164.00 49’533.00
Schweiz. Gehörlosenbund SGB-FSS, Regionalpartner 48’164.00 49’533.00

Erlöse aus Lieferungen und Leistungen & Übriges 129’951.70 86’577.85
Beiträge Kursteilnehmer 34’468.50 35’833.87
Assistenzdienste 36’980.35 20’139.34
Einnahmen aus Mandaten 39’877.75 15’550.30
Einnahmen aus Untervermietung 8’400.00 8’400.00
Diverse Einnahmen 10’225.10 6’654.34

Betriebsertrag 676’801.80 646’560.23

Personalaufwand gesamte Organisationstätigkeit 3.1 -461’957.65 -426’837.35

Zentrale Dienstleistungen und Verwaltung -56’583.14 -63’934.57
Raum- und Energieaufwand -37’003.70 -32’106.88
EDV & Unterhalt Mobiliar -5119.19 -18’052.31
Sachversicherungen -886.95 -984.25
Büromaterial, Zeitschriften, Telefon, Porti -3’117.25 -3’571.68
Jahresbericht -2’958.20 -2’264.20
Beiträge Verband & ZEWO -1’789.10 -1’590.50
Vorstandsauslagen -2’195.50 -1’351.50
Buchführung und Revision -3’513.25 -4’013.25

Öffentlichkeitsarbeit, PR -1’677.00 -2’879.60
Öffentlichkeitsarbeit (Referate / Präsentation / Herbstversammlung) -1’677.00 -2’879.60

Aufwand für Leistungserbringung -63’330.75 -73’540.26
Kurse & Treffpunkt -56’416.40 -64’154.11

Direkthilfe zugunsten der Klienten Fachstelle Basel -6’914.35 -9’386.15

Betriebsaufwand 3.3 -583’548.54 -567’191.78

Betriebsergebnis 93’253.26 79’368.45

Finanzaufwand -3’530.09 -3’401.11
Bankspesen -3530.09 -3’401.11

Finanzertrag 15’504.29 16’689.50
Wertschriften - Erträge 429.99 764.55
Kursgewinne auf Wertschriften 15’074.30 15’924.95

Finanzergebnis 11’974.20 13’288.39

Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals 105’227.46 92’656.84

Veränderung des Fondskapitals -113’435.05 11’851.57

Jahresergebnis (vor Zuweisungen an Organisationskapital) 3.2 -8’207.59 104’508.41

Zuweisungen/Verwendungen
Zuweisung an das Freie Kapital 0.00 -102’542.99
Zuweisung an das Gebundene Kapital 0.00 -6’196.62
Entnahme aus dem Freie Kapital 1’293.24 0.00
Entnahme aus dem Gebundenen Kapital 6’914.35 4’231.20

0.00 0.00

Gehörlosen-Fürsorgeverein der Region Basel, Oberalpstrasse 117, 4054 Basel



RECHNUNG ÜBER DIE VERÄNDERUNG DES KAPITALS 2025

Bestand per Zuweisungen Verwendungen Transfer Total Bestand per
01.01.25 Veränderung 31.12.25

Zweckgebundenes Fondskapital
Schwankungsfonds Art. 74 IVG -                114’510.00     -                    -                 114’510.00  114’510.00   
Employability Fonds Diverse 3’839.00       -                 -74.95               -                 -74.95          3’764.05       
Tages- und Blockkurse -                14’040.25       -14’040.25        -                 -               -               
Direkthilfe für Klienten im Kt. SO 14’817.40     -                 -1’000.00          -                 -1’000.00     13’817.40     

Total Fondskapital 18’656.40 128’550.25 -15’115.20 0.00 113’435.05 132’091.45

Organisationskapital
Erarbeitetes freies Kapital 223’834.77   -                 -1’293.24          -                 -1’293.24     222’541.53   
Gebundenes Kapital 301’965.42   -                 -6’914.35          -                 -6’914.35     295’051.07   
- Betriebssicherung 250’000.00   -                 -                    -                 -               250’000.00   
- Direkthilfe an Klienten 51’965.42     -                 -6’914.35          -                 -6’914.35     45’051.07     

Total Organisationskapital 525’800.19 0.00 -8’207.59 0.00 -8’207.59 517’592.60

RECHNUNG ÜBER DIE VERÄNDERUNG DES KAPITALS 2024

Bestand per Zuweisungen Verwendungen Transfer (1) Total Bestand per
01.01.24 Veränderung 31.12.24

Zweckgebundenes Fondskapital
Emma Schaub Stiftung 6’196.62       -                 -6’196.62          -                 -6’196.62     -               
Employability Fonds G. C. 1’565.00       -                 -85.00               -1’480.00       -1’565.00     -               
Employability Fonds Diverse 2’428.95       -                 -69.95               1’480.00         1’410.05      3’839.00       
Tages- und Blockkurse -                11’375.60       -11’375.60        -                 -               -               
Direkthilfe Klienten 1’000.00         -1’000.00          -                 -               -               
Direkthilfe für Klienten im Kt. SO 20’317.40     -                 -5’500.00          -                 -5’500.00     14’817.40     

Total Fondskapital 30’507.97 12’375.60 -24’227.17 0.00 -11’851.57 18’656.40

Organisationskapital
Erarbeitetes freies Kapital 121’291.78   102’542.99     -                    -                 102’542.99  223’834.77   
Gebundenes Kapital 300’000.00   6’196.62         -4’231.20          -                 1’965.42      301’965.42   
- Betriebssicherung 250’000.00   -                 -                    -                 -               250’000.00   
- Direkthilfe an Klienten 50’000.00     6’196.62         -4’231.20          -                 1’965.42      51’965.42     

Total Organisationskapital 421’291.78 108’739.61 -4’231.20 0.00 104’508.41 525’800.19

Gehörlosen-Fürsorgeverein der Region Basel, Oberalpstrasse 117, 4054 Basel



ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG

1 Rechnungslegungsgrundsätze

1.1 Grundsätze zur Buchführung und Rechnungslegung

1.2 Bewertungsgrundsätze

2 Erläuterungen zu Bilanz und Erfolgsrechnung

2.1 Fondskapital & Organisationskapital

2.2 Wertschriften

Gehörlosen-Fürsorgeverein der Region Basel, Oberalpstrasse 117, 4054 Basel

Über die Zusammensetzung und die Veränderung des Fonds- und des Organisationskapitals gibt die "Rechnung 

über die Veränderung des Kapitals" detailliert Auskunft.

Die Rechnungslegung des Vereins erfolgt in Übereinstimmung mit den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung,

den Swiss GAAP Kern-FER sowie FER 21 und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (true and fair view). Darüber hinaus entspricht die Jahresrechnung den

Grundsätzen und Richtlinien der Stiftung Zewo. 

Die Bewertung basiert grundsätzlich auf historischen Werten (Anschaffungs- und Herstellwerte) und richtet sich

nach dem Grundsatz der Einzelbewertung von Aktiven und Passiven. Die wichtigsten Bewertungsgrundsätze und

Abweichungen der erwähnten Bewertungsgrundlage sind bei den entsprechenden Bilanzpositionen erläutert. Die

Buchhaltung wird in Schweizer Franken geführt. Aktiv- und Passivbestände in fremder Währung werden zu

Devisenschlusskursen am Bilanzstichtag, Geschäftsvorgänge in Fremdwährung zum jeweiligen Tageskurs

umgerechnet.

Bestimmungszweck

Die Employability-Fonds umfassen vom Verband Sonos 

bereitgestellte Gelder als Prämie für erfolgreiche 

berufliche Integrationsbemühungen. Die Fondsgelder 

werden für die betroffenen Gehörlosen zur Sicherung 

der beruflichen und sozialen Integration bereitgestellt, 

speziell zur Anschaffung von Hörhilfen für den 

Arbeitsplatz. Beiträge für Klienten, die keine 

Fondsgelder benötigen, können in ein Sammelkonto 

verbucht werden und dienen gleichfalls dem Zweck der 

Sicherung der beruflichen und sozialen Integration, 
speziell Erhalt von Arbeitsplätzen oder Kursen.

Der Fonds umfasst die von Spendern bereitgestellten 

Gelder zur Finanzierung von Tages- und Blockkursen.

Die Wertschriften umfassen Aktien und Obligationen in verschiedenen Währungen. Die Wertschriften werden zum 

Kurswert des Depots per Jahresende gemäss Auszug der Bank bewertet.

Direkthilfe Klienten Der Fonds umfasst zweckgebundene Spenden für die 

Direkthilfe einzelner Klienten.

Die zweckgebundenen Fonds haben nachfolge Zweckbestimmung.

Zweckgebundener Fonds

Employability Fonds 

Tages- und Blockkurse

Schwankungsfonds Art. 74 IVG Der Fonds Art 74 IVG wird jährlich durch abgegrenzte 

nicht verwendete IV-Beiträge in der Vertragsperiode 

geäufnet, die durch positive Deckungsbeiträge (DB 4) 

aus der Kostenrechnung Betrieb Art. 74 IVG entstehen.

Direkthilfe Klienten im Kanton Solothurn Der Fonds wurde durch Auflösung des Vereins 
Gehörlosenhilfe im Kanton Solothurn geschaffen und ist 

für Klienten mit Wohnsitz im Kanton Solothurn reserviert. 



ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG
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3 Erläuterungen zur Betriebsrechnung

3.1 Personal 2025 2024

Anzahl Mitarbeitende am Jahresende 6 6

Anzahl Vollzeitstellen (ohne befristete Anstellungen) 3.67 3.57

3.2 Ergebnis Organisationskapital

3.3 Ausweis des Betriebsaufwandes nach Zewo-Methodik

2025 2024

CHF in % CHF in %

Projekt- und Dienstleistungsaufwand 457’837.17  78% 427’405.60   75%

davon Projekte und Dienstleistungen 64’932.80    76’419.86    

davon Personalaufwand 358’645.88  310’452.13  

davon übrige Aufwendungen und Tätigkeiten 34’258.50    40’533.60    

Mittelbeschaffungsaufwand 7’057.86      1% 4’988.24       1%

davon Sachaufwand 4’118.84      2’724.42      

davon Personalaufwand 2’939.02      2’263.82      

Administrativer Aufwand 118’578.56  20% 134’797.94   24%

davon Sachaufwand 18’205.81    20’676.54    

davon Personalaufwand 100’372.75  114’121.39  

Total Betriebsaufwand 583’473.59  100% 567’191.78   100%

4 Erläuterung zur Rechnung über die Veränderung des Kapitals

4.1 Zuweisung und Verwendung

In den Spalten "Zuweisung" und "Verwendung" sind die in der Betriebsrechnung gesamthaft ausgewiesenen 

Zuweisungen und Verwendungen des Fondskapitals aufgelistet.

Über die Verwendung und Zuweisung des Organisationskapitals gibt die "Rechnung über die Veränderung des 

Kapitals" in den Kolonnen "Zuweisung" und "Verwendung" detailliert Auskunft.

Der Betriebsaufwand des Vereins im Umfang von CHF 583'473.59 (Vorjahr: CHF 567'191.78) lässt sich nach der 

ZEWO-Methodik auf die nachfolgenden Positionen "Projekt- und Dienstleistungsaufwand", "Mittelbeschaffungs- 

aufwand" und "Administrativer Aufwand" wie folgt verteilen:



ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG
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5 Weitere Angaben

5.1 Zweck der Institution

5.2 Entschädigung an den Vorstand und die Geschäftsleitung

Der Vorstand leistet seine Arbeit ehrenamtlich und erhält demnach keine Vergütung.

5.3 Unentgeltliche Leistungen / Freiwilligenarbeit 2025 2024Personal

Es wurden folgende Leistungen erbracht Std. 114 131

Präsidium Std. 66 96

Vereinsvorstand Std. 48 35

5.4 Zusammenarbeit mit nahestehenden Dritten

5.5 Organe des Gehörlosen-Fürsorgevereins Region Basel

Vorstand

Toni Koller Präsident seit 2019

Reto Sturzenegger Vizepräsident und Quästor seit 2019

Beat Koller Mitglied seit 2010

Roger Meier Mitglied seit 2018

Nicolas Schwob Mitglied seit 2020

Anja Weber Mitglied seit 2024

Anita Hintermann Mitglied seit 2025

Per Entscheid der Generalversammlung zum GJ 2021 soll eine Amtsperiode von 4 Jahren für 

Mitglieder des Vorstandes eingeführt werden, erstmals für die Periode vom 2022 bis 2026.

Leiter Fachstelle

Viktor Buser Geschäftsführer seit 2020

Es bestehen keine finanziellen Beziehungen zu nahestehenden Organisationen oder Personen. Der Gehörlosen-

Fürsorgeverein der Region Basel hat weder Tochtergesellschaften noch Partnerinstitutionen, bei welchen sie einen 

beherrschenden Einfluss ausübt.

Der Verein bezweckt die Förderung des Wohles der Gehörlosen in der Region Basel und stellt sich unter anderem 

folgende Aufgaben:

a) Er führt eine Beratungsstelle.

b) Er setzt sich für die berufliche und allgemeine Eingliederung der Gehörlosen in die Gesellschaft Hörender ein.

c) Er organisiert in Zusammenarbeit mit den Gehörlosen- und anderen Fachorganisationen die Fortbildung der 

Gehörlosen

d) Er fördert und unterstützt die soziokulturelle Animation der Gehörlosen. 
e) Er klärt Behörden und Bevölkerung über die Gehörlosigkeit auf.

f) Er sucht und fördert die Zusammenarbeit zwischen den regionalen Fachorganisationen und mit den Gehörlosen 

selbst.

g) Er arbeitet mit Schweizerischen Organisationen gleicher Zielsetzung zusammen.

Die Geschätsleitung besteht aus dem Geschäftsführer. Auf eine Offenlegung der Vergütung wird gemäss FER 21, 

Ziffer 46, verzichtet.
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5.6 Nicht bilanzierte Verbindlichkeiten

5.7 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

31.12.2025 31.12.2024

CHF CHF

Pensionskasse Basel-Stadt (PKBS) 5’225.25       -                   

5.8 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der IV-Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG ist zweckgebunden. Für die Leistungsperioden 2020 bis 2023 sowie 

2024 bis 2027 wurde im Berichtsjahr erstmalig ein Schwankungsfonds nach Art. 74 IVG gebildet. Insgesamt wurde 

ein Betrag von CHF 114'510 dem zweckgebundenen Fondskapital zugewiesen (vgl. Rechnung über die 

Veränderung des Kapitals 2025). 

Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses war noch nicht ersichtlich, ob und in welchem Umfang auch Mittel für das 

Berichtsjahr in den Fonds nach Art. 74 IVG zugewiesen werden müssen. Eine allfällige Zuweisung in den Fonds 

nach Art. 74 IVG oder eine allfällige Entnahme aus dem Fonds nach Art. 74 IVG erfolgt nach Vorliegen der 

Schlussabrechnung des Berichtsjahres im betreffenden Folgejahr.

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Veröffentlichung dieser Jahresrechnung sind keine wesentlichen Ereignisse 
eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2025 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle 

offengelegt werden müssten.
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